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Vorwort zur 5. Auflage

Die notarielle FachprÅfung zu bestehen erfordert Kenntnisse in allen mÇglichen
Rechtsgebieten. Diese Notwendigkeit gilt in besonderer Weise fÅr das Familien-
recht mit seinen ganz eigenen Regeln, die den damit nicht vertrauten Kolleginnen
und Kollegen Schwierigkeiten in der Bew	ltigung der PrÅfungsklausur bereiten
kÇnnen.

Es war mir in diesem Zusammenhang ein BedÅrfnis, das vorliegende Werk zu ver-
fassen. Im Laufe der Jahre, in denen ich durch Erstellung von Klausuren und durch
Dozentent	tigkeit in der Vorbereitung auf die PrÅfung im Bereich des Familien-
rechts t	tig bin, ist mir immer deutlicher geworden, dass es notwendig ist, die Wis-
sensvermittlung an PrÅfungskandidaten auf dasjenige zu konzentrieren, was zur
Bew	ltigung der PrÅfung erforderlich ist.

Die Fokussierung auf prÅfungsrelevantes Wissen und die Vermittlung von LÇsun-
gen bei notariellen familienrechtlichen Problemen spiegelt sich in der �berarbei-
tung zur 5. Auflage wieder. Die Probeklausuren sollen all dasjenige abdecken, was
an Grundproblematik in einer familienrechtlichen Klausur auftreten kann.

Der Aktenvortrag und die mÅndliche PrÅfung mit der Auflistung mÇglicherweise
auftretender Problemfelder sollen Ihnen zus	tzlich dabei helfen, die nicht einfache
HÅrde der notariellen FachprÅfung im Bereich des Familienrechts zu Åberspringen.

Ich hoffe sehr, das vorliegende Buch in der 5. Auflage wird Ihnen dafÅr eine wichti-
ge Hilfe sein.

Weyhe im April 2024 Dr. K.-Peter Horndasch

Vorwort zur 1. Auflage
Die notarielle FachprÅfung stellt fÅr Rechtsanw	ltinnen und Rechtsanw	lte eine
große Herausforderung dar. Viele von uns glaubten, mit dem Bestehen des 2.
Staatsexamens nach einer Reihe von PrÅfungen ein Leben lang nicht mehr dem
Stress des Lernens fÅr PrÅfungen, der Ungewissheit Åber den eigenen Lernstand
und der Unsicherheit darÅber zu unterliegen, was denn in einer PrÅfung erfragt
wird. Die Berufung zum Notar stellt jedoch seit einiger Zeit nicht mehr quasi eine
Belohnung fÅr langj	hrige Anwaltst	tigkeit dar, verbunden mit dem Nachweis von
Mindeststandards. Die Bestellung zum Notar muss hart erarbeitet werden; zu Recht
wird sie wie ein 3. Staatsexamen angesehen.

Dieser Herausforderung wird man nur dann genÅgen kÇnnen, wenn man sich auch
in Fachbereiche einarbeitet, die in der praktischen anwaltlichen T	tigkeit eventuell
vernachl	ssigt worden sind. Hinzu kommt: Die zunehmende Spezialisierung von
Rechtsanw	lten in Fachbereichen fÅhrt dazu, dass es in abweichenden Bereichen
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im Laufe der Zeit sogar an wichtigen Grundkenntnissen fehlen kann. Wer sich spe-
zialisiert mit Arbeitsrecht oder Baurecht besch	ftigt, dem wird der Bezug zum Fa-
milienrecht fehlen und umgekehrt.

Das vorliegende Buch soll demjenigen, der sich mit Familienrecht in seiner prakti-
schen T	tigkeit wenig oder gar nicht besch	ftigt, einen �berblick Åber die – prÅ-
fungsrelevanten – Grundlagen verschaffen. Die vielen Klausurbeispiele und Hin-
weise sollen den Sinn dafÅr sch	rfen, worauf es in der FachprÅfung, namentlich in
der PrÅfungsklausur ankommen wird. FÅr die erfahrenen, praktisch im Familien-
recht arbeitenden Kolleginnen und Kollegen soll verdeutlicht werden, worauf es in
der PrÅfung ankommen wird.

Es ist zu hoffen, dass allen Rechtsanw	ltinnen und Rechtsanw	lten, gleich ob er-
fahren oder unerfahren, gleich ob spezialisiert oder allgemein t	tig, mit dem vorlie-
genden Werk eine gute Grundlage fÅr die notarielle FachprÅfung gegeben wird.

Eine Garantie fÅr das Bestehen einer PrÅfung gibt es naturgem	ß nicht. Gleichwohl
wird derjenige, der das Buch aufmerksam durcharbeitet, in der Methode und im
Umfang des Lernens vieles getan haben, um die notarielle FachprÅfung im Bereich
Familienrecht bestehen zu kÇnnen. Dies sollte den Leser letztlich zu einer inneren
Ruhe und Sicherheit fÅhren, die wichtige Voraussetzung fÅr ein erfolgreiches Be-
stehen der PrÅfung ist.

Weyhe im Oktober 2014 Dr. K.-Peter Horndasch

Vorwort zur 5. Auflage
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Fn Fußnote
FS Festschrift

G Gericht, Gesetz, Gesellschaft
GBl Gesetzblatt
GbR Gesellschaft des bÅrgerlichen Rechts
ge	nd. ge	ndert
geb. geboren
gem. gem	ß
ggf. gegebenenfalls
grds. grunds	tzlich
GVBl Gesetz- und Verordnungsblatt

Halbs. Halbsatz
Hinw. Hinweis(e)
h.L. herrschende Lehre
h.M. herrschende Meinung
Hrsg. Herausgeber
hrsg. herausgegeben
Hs. Halbsatz
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i.A. im Auftrag
i.d.F. in der Fassung
i.d.R. in der Regel
i.d.S. in diesem Sinne
i.H.v. in HÇhe von
inkl. inklusive
insb. insbesondere
insg. insgesamt
i.S.d. im Sinne des
i.S.v. im Sinne von
i.�. im �brigen
i.V. in Vertretung
i.V.m. in Verbindung mit
i.W. in Worten
i.w.S. im weiteren Sinne

Jg. Jahrgang

Kap. Kapitel
krit. kritisch
KV Kostenverzeichnis

lfd. laufend
LG Landgericht
Lit. Literatur
LS Leitsatz

MdE Minderung der Erwerbsf	higkeit
m. Anm. mit Anmerkung
m.E. meines Erachtens
mind. mindestens
Mio. Million
m.w.N. mit weiteren Nachweisen
MwSt Mehrwertsteuer

ne. nichtehelich
n.F. neue Fassung
Nr. Nummer
n.r. nicht rechtskr	ftig
n.v. nicht verÇffentlicht

AbkÅrzungsverzeichnis
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o.a. oben angegeben/angefÅhrt
o.�. oder �hnliches
o.g. oben genannt
OLG Oberlandesgericht

p.a. pro anno
PKH Prozesskostenhilfe
PKV Prozesskostenvorschuss

RA Rechtsanwalt
Rdn Randnummer, intern
RegEntw Regierungsentwurf
Rn Randnummer, extern
Rspr. Rechtsprechung

S. Satz; Seite
s. siehe
s.a. siehe auch
s.o. siehe oben
sog. sogenannte/r/s
str. streitig
st.Rspr. st	ndige Rechtsprechung
s.u. siehe unten

u.a. unter anderem
u.�. und �hnliche
urspr. ursprÅnglich
Urt. Urteil
usw. und so weiter
u.U. unter Umst	nden
u.V.m. und Vieles mehr

Verf. Verfassung; Verfasser
VerfGH Verfassungsgerichtshof
VerÇff. VerÇffentlichung
Verz. Verzeichnis
Vfg. VerfÅgung
VGrS Vereinigter Großer Senat
vgl. vergleiche
VO Verordnung
VOBl Verordnungsblatt

AbkÅrzungsverzeichnis
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Vor Vorbemerkung
vorl. vorl	ufig
VormG Vormundschaftsgericht

z.B. zum Beispiel
Ziff. Ziffer
zit. zitiert
z.T. zum Teil
zust. zustimmend
zzgl. zuzÅglich
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§1 Vorbemerkung

Die notarielle FachprÅfung, die abgelegt werden muss, um zum Notar1 zugelassen
zu werden, ist fÅr viele Juristen von ganz erheblicher Bedeutung. Das Ergebnis der
FachprÅfung fließt mit 60% in die Gesamtnote ein, die darÅber entscheidet, ob
die Kandidatin/der Kandidat eine Notarstelle erh	lt. Das Ergebnis der zweiten ju-
ristischen StaatsprÅfung wird dagegen mit – nur noch – 40% berÅcksichtigt.

Dies fÅhrt dazu, dass derjenige, der zum Notar zugelassen werden will, sich mit
zum Teil fÅr ihn fremden bzw. fremd gewordenen Fachgebieten auseinanderset-
zen muss. Wer z.B. in einer mittleren oder grÇßeren Kanzlei als Rechtsanw	ltin
oder Rechtsanwalt fachlich spezialisiert – fast – ausschließlich im Verkehrsrecht
und/oder Strafrecht arbeitet, wird MÅhe haben, dasjenige Wissen zu erlangen, das
erforderlich ist, die notarielle FachprÅfung im Bereich des Familienrechts erfolg-
reich zu absolvieren.

Dies gilt umso mehr, als das Familienrecht im juristischen Studium fÅr diejenigen
eine grÇßere Rolle spielt, die sich Interesse halber damit besch	ftigen. Viele
Rechtsanw	ltinnen und Rechtsanw	lte werden sogar ihr erstes Staatsexamen abge-
legt haben, ohne sich Åberhaupt n	her mit dem Familienrecht auseinander gesetzt
zu haben. Schließlich kann man auch w	hrend der Referendarzeit das Familien-
recht durchaus „meiden“, wenn man es mÇchte, so dass es mÇglich ist, bisher ohne
n	here Kenntnis des Familienrechts anwaltlich t	tig zu sein.

Um familienrechtliche Klausuren in der notariellen FachprÅfung erfolgreich absol-
vieren zu kÇnnen, wird es deshalb in vielen F	llen erforderlich sein, die entspre-
chenden Kenntnisse entweder „aufzufrischen“ oder Åberhaupt erst zu erlangen.
Liegt bei Kandidatinnen und Kandidaten das Studium, namentlich des Familien-
rechts, und/oder die Gesamtausbildung viele Jahre zurÅck, wird es umso dring-
licher sein, sich die entsprechenden Rechtskenntnisse – erneut – anzueignen.

Gleichzeitig ist es in der Vorbereitung auf die notarielle FachprÅfung wichtig, ja
entscheidend, ganz gezielt die fÅr die Klausur relevanten Bereiche eines Fach-
gebietes in den Mittelpunkt der Vorbereitung zu stellen.

Das vorliegende Handbuch soll Entscheidendes leisten:
nn Es soll Kandidatinnen und Kandidaten das fÅr die Bew	ltigung der Klausur not-
wendige Grundwissen vermitteln und

nn jeweils auf Besonderheiten im Aufbau und in der Erstellung der PrÅfungsklau-
sur hinweisen.

Wer das Handbuch durcharbeitet, wird fÅr die PrÅfung gut gerÅstet sein. DarÅber
hinaus kann es naturgem	ß fÅr eine erfolgreiche notarielle FachprÅfung sinnvoll

§1
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sein, ein Åber das Studium von HandbÅchern wie dem vorliegenden hinaus ein Trai-
ningsprogramm zu absolvieren, in welchem auch und vor allem �bungsklausuren
geschrieben werden.

Bereits t	tigen Notaren „Åber die Schulter zu gucken“, wird, so sagt die Erfah-
rung, jedenfalls nicht genÅgen. Umgekehrt wird mancher Notar/manche Notarin
die Tipps und Hinweise aus dem Handbuch fÅr die Arbeit gut gebrauchen kÇnnen,
um IrrtÅmer und Fehler zu vermeiden, denen wir alle unterliegen kÇnnen. Wie auch
immer: Der Autor hofft, Kandidatinnen und Kandidaten mit dem vorliegenden
Handbuch eine gute Grundlage

nn zur Bew	ltigung familienrechtlicher Probleme im Notariat zu bieten und, so ist
zu hoffen, maßgeblich

nn zur Bew	ltigung der notariellen FachprÅfung im Familienrecht beizutragen.

Vorbemerkung
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§2 Allgemeine Grunds�tze

A. Einleitung

Sowohl Rechtsanw	lte als auch Notare entwerfen Vertr	ge im Bereich des Famili-
enrechts, der Anwalt als Interessenvertreter seiner Partei, der Notar als neutraler
Sachwalter, § 14 Abs. 1 S. 2 BNotO.

B. Gegenstand

Gegenst	nde einer Vertragsgestaltung im Familienrecht sind insbesondere
nn Ehevertr	ge,
nn Getrenntlebens- und Scheidungsfolgenvereinbarungen,
nn sonstige Vorsorgevertr	ge.

§ 111 FamFG enth	lt eine Auflistung der Gegenst	nde, die Familiensachen sind.

Familiensachen sind:
1. Ehesachen (Begriff definiert in § 121 FamFG),
2. Kindschaftssachen,
3. Abstammungssachen,
4. Adoptionssachen,
5. Wohnungszuweisungs- und Hausratssachen,
6. Gewaltschutzsachen,
7. Versorgungsausgleichssachen,
8. Unterhaltssachen,
9. GÅterrechtssachen,
10. sonstige Familiensachen,
11. Lebenspartnerschaftssachen.

I. Ehevertrag

Nach § 1408 Abs. 1 BGB kÇnnen Ehegatten ihre gÅterrechtlichen Verh	ltnisse
durch Vertrag (Ehevertrag) regeln. Es ist aber allgemein anerkannt, dass auch ande-
re Vereinbarungen zwischen Eheleuten getroffen werden kÇnnen (Grundsatz der
Privatautonomie). Gegenstand eines Ehevertrages kÇnnen z.B. Regelungen sein
Åber:
nn GÅterrecht,
nn Versorgungsausgleich,
nn Unterhalt,
nn Sorgerecht,
nn Haushaltssachen,
nn Steuerrecht,
nn allgemeine Ehewirkungen.

§2
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Regelungen Åber allgemeine Ehewirkungen sind z.B. solche Åber:
nn eheliches Zusammenleben, § 1353 BGB,
nn Ehe- und Familienname, § 1355 BGB,
nn HaushaltsfÅhrung und Erwerbst	tigkeit, § 1356 BGB,
nn Rechtsgesch	fte des t	glichen Lebens, § 1357 Abs. 1 BGB,
nn Familienunterhalt, § 1360 BGB,
nn VermÇgensbildung und Altersvorsorge,
nn Regelung der Eigentumsvermutung, § 1362 BGB.

Die Abgrenzung von Ehevertr�gen zu anderen Vertr�gen erfolgt dadurch, dass
man sich die Frage stellt, ob das Rechtsgesch	ft das Bestehen einer Ehe notwen-
dig voraussetzt oder ob es genauso gut zwischen Dritten vorgenommen werden
kÇnnte.

PrÅfungshinweis 1:

Kaufen Ehegatten z.B. Grundbesitz in Gesellschaft bÅrgerlichen Rechts, unter-
liegt ein BGB-Gesellschaftsvertrag nicht der Formvorschrift fÅr Ehevertr	ge
gem. § 1410 BGB.

PrÅfungshinweis 2:

Auch Zuwendungen unter Ehegatten beeinflussen den GÅterstand nicht und un-
terliegen deshalb nicht der Form des § 1410 BGB.1

II. Trennungs-/Scheidungsfolgenvereinbarungen

Ehevertr�ge werden von Scheidungsfolgenvereinbarungen dadurch abgegrenzt,
dass ein Vertrag dann ein Ehevertrag ist, wenn er die Eingehung einer Ehe notwen-
dig voraussetzt und nicht auf eine bevorstehende oder eingeleitete Scheidung bezo-
gen ist. Ehevertr	ge werden in einer intakten Ehe geschlossen. Dabei wird aber
auch der Fall eines mÇglichen Scheiterns der Ehe bedacht. Die Scheidungsfolgen-
vereinbarung wird zum Zweck der einvernehmlichen Abwicklung der gescheiterten
Ehe geschlossen.

Die Trennungsvereinbarung hat demgegenÅber einen eigenen Regelungsbereich,
da die Scheidung zu dieser Zeit noch nicht beabsichtigt zu sein braucht. Getrennt-
lebensvereinbarungen werden aber h	ufig mit einer Scheidungsfolgenvereinbarung
verknÅpft.

PrÅfungshinweis 3:

Eine Urkunde ist mit einem Titel zu versehen, der so konkret wie mÇglich zu
fassen ist. Es genÅgt nicht, statt „Ehevertrag“ die Urkunde als „Vereinbarung“
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zu titulieren. Eine Vereinbarung zur Regelung der Trennungs- und Scheidungs-
folgen ist demnach auch kein „Ehevertrag“, weil dieser Regeln fÅr die Ehezeit
enth	lt; es ist eine „Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung“.

C. Formerfordernisse

I. Ehevertrag

Der Ehevertrag muss bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile zur Niederschrift
eines Notars geschlossen werden (§ 1410 BGB). § 1410 BGB hat die Funktion des
Schutzes vor �bereilung der Vertragsschließenden, soll diese warnen und den un-
zweideutigen Beweis der getroffenen Vereinbarung sichern (Beweisfunktion), so-
wie durch Einschaltung des Notars die GÅltigkeit der Vereinbarung gew	hrleisten
(GÅltigkeitsgew�hr).2

Eine Vertretung ist aber mÇglich. Es gibt keine Pflicht zum persÇnlichen Handeln.
§ 1410 BGB verbietet lediglich die Sukzessivbeurkundung, also den Abschluss
durch Angebot und Annahme.

PrÅfungsbeispiel

M und F wollen einen Ehevertrag schließen und haben den Text mit dem Notar
vorab erÇrtert. In der Hochzeitsnacht erkrankt F und l	sst sich zur Beurkundung
von Ihrer Mutter U durch handschriftlich erteilte Vollmacht vertreten. Ist dies
zul	ssig?

Antwort

Vertretung ist mÇglich; die handschriftliche Vollmacht reicht aus, da nach § 167
Abs. 2 BGB die Erkl	rung nicht der Form bedarf, welche fÅr das Rechtsgesch	ft
bestimmt ist.

Zus�tzlicher Hinweis

Gleichwohl hat der Notar die Beratung und Belehrung beider Vertragsteile zu
sichern, § 17 BeurkG. Dies hat er im Beispiel durch Vorabbesprechung getan.

Ein Ehevertrag kann auch bereits vor der Ehe geschlossen werden. Er kann gem.
§ 2276 Abs. 2 BGB auch mit einem Erbvertrag verbunden werden. FÅr den Erbver-
trag zwischen Ehegatten oder Verlobten, der mit einem Ehevertrag in derselben Ur-
kunde verbunden wird, genÅgt die fÅr den Ehevertrag vorgeschriebene Form.

PrÅfungshinweis 4:

Die Wirksamkeit von Ehevertr	gen zwischen Verlobten tritt mit der Wirksam-
keit der Heirat ein.

C. Formerfordernisse §2
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Bei beschr�nkter Gesch�ftsf�higkeit eines Beteiligten kann ein Ehevertrag gem.
§ 1411 Abs. 1 BGB nur mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossen
werden. Bei Gesch�ftsunf�higkeit eines Ehegatten schließt der gesetzliche Vertre-
ter den Vertrag, § 1411 Abs. 2 BGB. Ist der gesetzliche Vertreter Vormund oder Be-
treuer, ist in ersterem Fall bei Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts (§ 1903
BGB) und teilweisem oder vollst	ndigem Ausschluss von Zugewinn sowie Verein-
barung oder Aufhebung von GÅtergemeinschaft die Genehmigung des Familien-
gerichts erforderlich, § 1411 Abs. 1 S. 3 BGB. Im zweiten Fall ist grunds	tzlich die
Genehmigung des Betreuungsgerichts/Familiengerichts erforderlich, § 1411 Abs. 2
S. 2 BGB.

II. Trennungs-/Scheidungsfolgenvereinbarung

Im Gegensatz zum Ehevertrag ordnet das Gesetz fÅr Trennungs- und Scheidungs-
folgenvereinbarung keine generelle Beurkundungspflicht an.

Es gibt jedoch Ausnahmen:
nn Vereinbarungen Åber den Unterhalt (§ 1585c Abs. 1 S. 2 BGB)
nn Vereinbarungen Åber den Versorgungsausgleich (§ 7 VersAusglG)
nn Vereinbarungen Åber Zugewinnausgleichsregelung im Hinblick auf ein Schei-
dungsverfahren (§ 1378 Abs. 3 S. 2 BGB) sowie

nn Vereinbarungen Åber die Ver	ußerung von GrundstÅcken und GrundstÅcksteilen
im Zusammenhang mit der Ehescheidung (§ 311b BGB).

Die vorbezeichneten Ausnahmen werden in der Praxis dadurch zur Regel erhoben,
dass die Vereinbarungen einer der vorbezeichneten Ausnahmegegenst	nde zu der
Beurkundungspflicht aller Åbrigen Vereinbarungen in diesem Vertrage fÅhrt,
und zwar unter Berufung auf die Rechtsprechung zu § 125 BGB.3

PrÅfungshinweis 5:

1. Die Beurkundungspflicht entf	llt auch nicht dadurch, dass die Parteien die
Regelungstatbest	nde auf zwei verschiedene Vertr�ge aufteilen, und diesen
Umstand dem Notar zur Vermeidung weiterer NotargebÅhren verschweigen. In
einem derartigen Fall sind beide Vertr	ge nichtig.

2. Die Beurkundungspflicht l	sst sich leicht mit den AbkÅrzungen U-V-Z mer-
ken.

PrÅfungshinweis 6:

Auch die Vereinbarung gem. § 7 VersAusglG kann nicht durch die getrennte Be-
urkundung eines Angebotes und dessen Annahme geschlossen werden. § 7
Abs. 3 VerglAusglG verweist auf § 1410 BGB.
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Ein Verstoß gegen Formvorschriften hat gem. § 125 S. 1 BGB die Nichtigkeit zur
Folge. Eine Heilung, wie etwa nach § 311b S. 2 BGB, ist im Familienrecht nicht
vorgesehen.

Dazu gilt im Einzelnen:4

nn Die FormbedÅrftigkeit gilt nur fÅr den nachehelichen Unterhalt (nicht fÅr den
Trennungsunterhalt und den Verwandtenunterhalt einschl. Kindesunterhalt,
auch nicht fÅr den Unterhaltsanspruch des kindererziehenden nichtehelichen El-
ternteils i.S.v. § 1615l BGB).

nn Die FormbedÅrftigkeit gilt fÅr jede Art von Vereinbarungen, also nicht nur fÅr
Verzicht, Befristungen, Abfindungen, sondern auch fÅr Regelungen, die als
nachehelicher Unterhalt qualifiziert werden, wie z.B. das begrenzte Realsplit-
ting (Anlage U zur Einkommensteuererkl	rung).

nn Betroffen sind nur Vereinbarungen, die vor Rechtskraft der Scheidung geschlos-
sen werden. Die FormbedÅrftigkeit gilt damit nicht fÅr erstmals nach der Schei-
dung getroffene Vereinbarungen, aber auch nicht fÅr die Ab	nderung notarieller
Vereinbarungen nach Rechtskraft der Scheidung.

nn Eine Titulierung ist nicht vorgeschrieben.

nn Die notarielle Beurkundung wird nach § 127a BGB durch den gerichtlichen
Vergleich ersetzt, jedoch nur in einem Verfahren in Ehesachen (§ 121 FamFG).

nn Es genÅgt ein Prozessvergleich nach § 278 Abs. 6 ZPO, nicht jedoch ein Rechts-
anwaltsvergleich nach §§ 796a ff. ZPO.

nn Bei einem gerichtlichen Vergleich besteht beiderseits Anwaltszwang.

PrÅfungshinweis 7:

In Klausuren ist h	ufig die Einhaltung von Formvorschriften zweifelhaft. Bei
ausfÅhrlicher Sachverhaltsbeschreibung, die zur inhaltlichen Auseinanderset-
zung einl	dt, ist zu vermuten, dass Formvorschriften eingehalten worden sind.
Kommt man zum Ergebnis, dass z.B. ein zu beurteilender Ehevertrag aus for-
mellen GrÅnden nichtig ist und f	llt damit – weitgehend – der geschilderte
Sachverhalt als irrelevant weg, bietet die – ausnahmsweise – erst nach der mate-
riellen Wirksamkeit vorgenommene PrÅfung der formellen Voraussetzungen ei-
nen Ausweg. Weniger empfehlenswert ist die Anfertigung eines Hilfsgutach-
tens. Das wird i.d.R. nur erwartet, wenn ausdrÅcklich im Text der Aufgabe
darauf hingewiesen wird.

PrÅfungshinweis 8:

Ansonsten gilt: Erst Form, dann Inhalt prÅfen, ebenso wie bei Antr	gen zu-
n	chst die Zul	ssigkeit und sodann die BegrÅndetheit geprÅft wird.
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